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mehr zu steuern. Ende November trat ein Schlaganfall hinzu, der die letz-
ten Krifte ganz aufzehrte. Gestirkt in seinem Glauben, mit sich im rei-
nen, durfte er ruhig dem unausweichbaren entgegensehen. Am 27, No-
vember ist Gustav Rusterholz sanft entschlafen und teilhaftig geworden
an einem Frieden, der alles Irdische iiberdauert.

Wir aber, die er verlassen hat, werden diesem guten Menschen und
Kollegen ein treues Andenken bewahren. H.

| Herbstversammlung
der Sektion Ziirich-Schaffhausen

Am 10. November 1951 fand sich eine erfreulich groe Zahl von
51 Mitgliedern im ,,Strohhof‘‘ in Ziirich zur Abhaltung der ordentlichen
Herbstversammlung ein. Einleitend gedenkt die Versammlung ihres ver-
storbenen Mitgliedes Jakob Knupp. Zwei neue Mitglieder, die Herren
Max Aeschlimann und Gustav Schifer, werden in die Sektion aufgenom-
men, : ‘
Priasident A. Hofmann orientiert die Versammiung iiber die beab-
sichtigte Umwandlung des in Biel beschlossenen Normalarbeitsvertrages
in einen Gesamtarbeitsvertrag. Die Freierwerbenden haben dieser Um-
wandlung bereits einmiitig zugestimmt. In der Diskussion stellt Kollege
H. GoBweiler den Antrag, es sei der Entwurf auf geeignete Art publik zu
machen. Der Prasident verspricht, die nétigen Schritte zu unternehmen..

Hiernach orientiert der Priasident die Versammlung iiber den derzei-
tigen Stand der Tarifverhandlungen. In der Diskussion ergreift Herr
Tanner, Chef des kantonalen Meliorations- und Vermessungsamtes, das
Wort und betont die Notwendigkeit der raschen Durchfithrung der Auf-
nahmen fiir den Ubersichtsplan im Kanton Ziirich.

Da sich niemand zum Wort melden will und auch das Traktandum
,»,» verschiedenes‘ keinen Zuspruch findet, kann der Prisident den ge-
schaftlichen Teil nach knapp einer Stunde schon schlie3en.

Eine Pause von zehn Minuten leitet iiber zu einem orientierenden
Referat von Herrn Tanner iiber den ,,Stand des neuen eidgendssischen
Bodenverbesserungsrechtes**. Seine Ausfiihrungen sind ein geschichtlicher
Abrif3 iiber das Werden des Abschnittes ,,Bodenverbesserungen‘ (V. Ti-
tel) und des Art. 121 (Neufassung Art. 703 ZGB) des neuen Landwirt-
schaftsgesetzes. Urspriinglich bestand bei den Fachleuten des Meliora-
tionswesens die Ansicht, es sollte ein selbstandiges eidg. Meliorations-
gesetz geschaffen werden. In einem grundlegenden Entwurf vom 15. Mai
1946, der in der Zeitschrift fiir Vermesssung und Kulturtechnik Juni 1946
abgedruckt ist, sind die Wiinsche der Meliorationsfachleute an ein eidg.
Spezialgesetz umfassend dargestellt. Dieser Entwurf bildete die Grund-
lage bei allen Verhandlungen. Die Ausfithrungen des Referenten lassen
erkennen, dafl die Aufgabe unserer Berufsvertreter bei der Kodifizierung
des neuen eidg. Bodenverbesserungsrechtes eine schwere war. Die Haupt-
schwierigkeit bestand zunéchst darin, sich in die Gesetzesberatung einzu-
schalten. Herrn Bundesrat von Steiger sind wir gro3en Dank schuldig, hat
er doch personlich den Weg fiir eine ersprieflliche Mitarbeit geregelt. Dann
galt es, bei den mafigebenden Kommissionsmitgliedern und Politikern das
Verstindnis fiir unsere Sache zu wecken. Anfinglich ging es darum, zu
erreichen, dafl das neue Gesetz gegeniiber bestehendem Recht keine Ver-
schlechterungen bringe. Spiter entbrannte der Kampf um die verschie-
denen Verbesserungsvorschlage.
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Die Ausfiithrungen des Referenten folgen nun dem chronologischen
Ablauf der Dinge, angefangen beim oben erwihnten Entwurf vom 15. Mai
1946, iiber die Verhandlungen mit dem Ausschufl E, den Beratungen in
der grolen Expertenkommission bis zur Aufnahme der Verbindung mit
den malligebenden Politikern anldflich der Beratungen in der stande- und
nationalritlichen Kommission und schliellich in den Riten selber. Es
ging nicht ohne laufende Untersuchungen, Dokumentierungen und wohl-
gesetzte Eingaben, wovon ein zum Platzen volles Aktendossier auf dem
Tisch des Referenten Zeugnis ablegt. Die langumstrittene Neufassung
von Art. 703 ZGB fand erst in der Dlﬁerenzenberelmgung der beiden Riite

ihren endgiiltigen Abschlull.
¥ Die Zuhdérer taten mit Vergniigen diesen Blick in die eidgendssische
Gesetzeswerkstatt, dies umsomehr, als der Referent mit ein paar persén-
lichen Reminiszenzen das Drum und Dran auf anschauliche Weise zu
schildern verstand.

Zusammenfassend beurteilt der Referent das Erreichte wie folgt:

Das bestehende Recht ist nirgends verschlechtert worden.
Ins Gesetz sind nicht aufgenommen:

der sog. Siedlungsartikel (Anordnungsrecht fiir Arrondierungen vor
oder nach einer Giiterzusammenlegung);

die Vereinfachung des Rekursverfahrens (Ersatz des verwaltungs-
rechtlichen Weges durch ein Schiedsgericht).

‘Wesentliche Verbesserungen:

Klare Begriffsbestimmung mit Einschluf3 der Siedlungen (Art 77);

‘Anschlufirecht an bestehende Meliorationen (Art. 80);

gnheégl)iches Verfahrensrecht bei interkantonalen Unternehmen
rt. d

Vereinfachung der grundbuchlichen Behandlung, Anmerkung der

Mitgliedschaft, der Unterhaltspflicht, der Riickerstattungspflicht bei

Zweckentfremdung (Art. 84);

Erneute Zerstiickelung nur mit Bewilligung der zustindigen kanto-

nalen Behorden maoglich (Art. 86);

Beitragsleistung (Art. 91): bis 40 9, wie bisher. Neu: der Bundesrat

ist erméachtigt, in Féallen eines unverkennbaren Bediirfnisses, na-

mentlich in Berggebieten, den Beitrag des Bundes ohne Riicksicht

auf die Hohe der kantonalen Leistungen festzusetzen und ihn bis zu

50 9, der Erstellungskosten zu erhéhen;

Neufassung von Art. 703 ZGB (Art. 121), Herabsetzung des Quo-

rums von 25 Kopfen auf 1%; die an der BeschluBfassung nicht mit-

wirkenden Grundeigentiimer gelten als zustimmend.

Wenn auch nicht alle Wiinsche in Erfiillung gingen, so bringt das
neue Gesetz alles in allem einen erfreulichen Fortschritt, der den uner-
miidlichen Einsatz fiir unsere Bodenverbesserungen und damit fir Land
und Volk wohl wert war.

Aus dem groflen Beifall der Versammlung spricht der Dank der
Zuhorer fiir den jahrelangen, persénlichen Einsatz des Referenten in die-
ser Sache. Mit diesen Worten schlieBt der Prasident den offiziellen Teil
der Herbstversammlung und leitet iiber zum kameradschaftlichen Bei-
sammensein.

Der Zufall will es, dal am gleichen Tag die Meldung durch die Presse
ging, das Referendum gegen das Landwirtschaftsgesetz sei ergriffen wor-
den. Es wird also zum Abstimmungskampfe kommen. Hoffen wir, dai}
sich das Schweizervolk des historischen Momentes bewul}t sein wird, und
dem wohlerwogenen Verstandigungswerk, wie es das Landwirtschafts-
gesetz darstellt, im Interesse der Erhaltung einer leistungsfihigen Land-
wirtschaft seine Zustimmung nicht versagt. An uns soll es nicht fehlen!

Der Sekretir: Hans Hofmann

25



	Herbstversammlung der Sektion Zürich-Schaffhausen

